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Kommentar

UNGEREIMTES RUND UM DIE
ABSTIMMUNGSDEMOKRATIE

Demonstration staatsbürgerlicher
Gleichgültigkeit

Die Abstimmung vom ersten
Märzwochenende brachte nicht nur einen jener
seltenen Fälle, da Stimmenmehr und
Ständemehr gegensätzlich lauteten -
seit Bestehen des Verfassungsreferendums

war es erst das fünfte Mal -,
sondern sie zeitigte mit 26,5 Prozent
auch den Tiefenrekord der Stimmbeteiligung

in der Geschichte des Bundesstaates.

Woran lag es, dass es zu
diesem zweifelhaften Rekord kam?
Tatsache ist zwar, dass seit Einführung des
Frauenstimmrechts eine generelle
Senkung der Stimmbeteiligung unverkennbar

ist, weil unter dem «zarten
Geschlecht» jene noch zahlreicher sind als
unter den «Herren der Schöpfung», die
man als «politisch indifferent» zu
bezeichnen pflegt und die daher den Weg
zur Urne nur schwer unter die Füsse
nehmen. Tatsache ist aber ebensosehr,
dass sonst gerade Bildungsfragen beim
weiblichen Stimmbürger auf besonderes
Interesse stossen. Dazu kommt, dass
Bildungspolitik in den letzten Jahren
hierzulande überhaupt gross geschrieben

worden ist, und dass man daher am
4. März kaum von einem abseitigen
Abstimmungsgegenstand sprechen konnte.

Wo also liegen die Wurzeln für
diese Demonstration staatsbürgerlicher
Gleichgültigkeit? Zunächst einmal ist
man sonst gewohnt, in Bildungsfragen
von konkreten Verhältnissen und Er¬

fahrungen in Gemeinde und Kanton
her zu diskutieren. Auf diesem Hintergrund

wirkte der Verfassungsartikel zu
abstrakt und entfernt, als dass er die
politische Einbildungskraft direkt
angesprochen hätte. Es war für den berühmten

«Mann von der Strasse» ganz
einfach zu wenig «Fleisch» am Knochen.
Oder aber es war das «falsche» Fleisch:
Das «Recht auf Bildung» löste als
erstes formuliertes Sozialrecht in der
Verfassung in weiteren Kreisen Unbehagen
aus, als jene Parlamentarier wohl
angenommen hatten, die sich zum
Anwalt dieser vermeintlich fortschrittlichen

Errungenschaft machten.
Anderseits zeigte es sich im

nachhinein, dass auch das antiföderalistische

Gespenst des eidgenössischen
Schulvogts nach wie vor in manchen
Regionen ohne grössere propagandistische

Anstrengungen heraufbeschworen
werden kann. Beide Unbehagen, die
Antipathie gegen das Sozialrecht wie der
föderalistische Vorbehalt, waren zwar
nicht virulent genug, dass sie zu
emotionalen Ausbrüchen im Vorfeld der
Abstimmung geführt hätten. Sie reichten

aber doch offensichtlich aus, um
eine grössere Gruppe als sonst üblich
in Lauheit und Stimmabstinenz
verharren zu lassen.

Im Stich gelassene Parteien

In verschiedenen Abstimmungskommentaren

war darüber hinaus von einer
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prekären Rolle der Parteien die Rede.
Und dies in doppelter Hinsicht: Einerseits

seien sie teilweise von ihren
Wählerscharen, anderseits von ihren
üblichen Geldgebern im Stich gelassen
worden. Im Pressedienst der Schweizerischen

Volkspartei hiess es zum zweiten

Punkt: «Das Portemonnaie der
Parteien, die Wirtschaft, blieb - aus
welchen Gründen auch immer - für
einmal geschlossen. Und schon waren
die Parteien, die sogar Mühe bekunden,

ihre laufenden Ausgaben zu dek-
ken, aktionsunfähig.» Und im
freisinnig-demokratischen Pressedienst stand
nicht weniger deutlich zu lesen, dass

«kein Franken zu mobilisieren» gewesen

sei. «Sobald handfeste wirtschaftliche

Interessen auf dem Spiele stehen,
ist jeweils plötzlich Geld zur Hand,
aber wenn es <nur> um Bildung oder
rein staatspolitische Entscheide geht,
wird der Hahn zugeschraubt.»

Diesen Vorwürfen gegenüber ist
zunächst festzuhalten, dass das Unbehagen

über das geplante Sozialrecht in
wirtschaftlichen Kreisen deutlich
artikuliert worden war, wenn auch nicht
stark genug, um eine Gegenkampagne
auszulösen. Unter diesen Umständen
darüber zu klagen, dass die
«Wirtschaft» den Hahn nicht geöffnet habe,
geht doch wohl nicht an. Das ändert
indessen nichts am unübersehbaren
Tatbestand, dass die Parteien ohne
ausserordentliche Hilfe von dritter Seite
ausserstande waren, neben der
publizistischen auch eine rein propagandistische

Kampagne zu führen. Dabei mag
mitgespielt haben, dass die
Abstimmungsmaschinerien in den letzten zwei
Jahren besonders hart strapaziert und
die Parteikassen damit geleert worden
waren. Das hier aufscheinende generelle

Problem der Parteienfinanzierung

wird im übrigen in nächster Zeit auf
breiterer Basis diskutiert werden müssen.

Die Parteien werden dabei kaum
darum herum kommen, genau zu
überprüfen, ob die traditionellen Geldquellen

wirklich ausgeschöpft seien. Heute
noch gibt es zum Beispiel Bundesratsparteien,

die gesamtschweizerisch nicht
als Mitgliederparteien organisiert sind.
Das heisst mit anderen Worten, dass

diese Landesparteien sich gänzlich
durch Sammlungen finanzieren müssen.
Hier liesse sich doch wohl überlegen,
ob künftig die eingeschriebenen
Parteimitglieder ihr Schernein nicht auch an
die eidgenössische Partei entrichten
könnten.

Konstitutive Schwäche der
Landesparteien

Damit ist eine Eigenart des schweizerischen

Parteiensystems gestreift, die
weit über den Mechanismus der
Finanzierung hinausgeht: die konstitutive
Schwäche der nationalen Parteiorganisationen.

Wenn vorhin von der
weitverbreiteten Meinung die Rede war, die
Parteien seien am 4. März zum Teil
auch von ihrer angestammten Wählerschaft

im Stich gelassen worden, so
muss sofort beigefügt werden, dass
diese mangelnde Gefolgschaftstreue in
einem wesentlichen Masse im System
selbst begründet ist. Denn der
parteigebundene Wähler identifiziert sich in
erster Linie mit jenen Organisationsstufen,

mit denen er direkten Umgang
hat: mit den Kantonal- und
Kommunalparteien. Diese sind Träger der Wahlen

und damit der unmittelbaren politischen

Macht. Darum können sie es sich
auch leisten, sich ohne jede Hemmung
in Gegensatz zu Parolen der Landes-
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partei zu stellen. Das war gerade beim
Bildungsartikel deutlich der Fall: Was
nützt schon eine geschlossene Front der
grossen nationalen Parteien, wenn
gleichzeitig zahlreiche Kantonalparteien

gleicher Gesinnungsrichtung die
entgegengesetzte Abstimmungsempfehlung

herausgeben? Das »ihm doch wohl
Verwirrung und Ratlosigkeit auslösen.

In der gleichen Richtung dürfte die
Erklärung dafür zu suchen sein, dass
sich meist nur wenige eidgenössische
Parlamentarier rückhaltlos in den Dienst
von nationalen Abstimmungskampagnen

stellen. Ihr Revier ist das
Ratsplenum einerseits und der Wahlkreis,
das heisst der Kanton anderseits. Wenn
sie sich ausserdem noch von der
Landespartei einspannen lassen, dann
kommt dies einem persönlichen Opfer
gleich. Im Fall des Bildungsartikels war
diese Opferbereitschaft noch geringer
als sonst üblich. Auch die Parlamentarier

schienen von der allgemeinen
Lustlosigkeit angesteckt worden zu sein
und identifizierten sich in der
Öffentlichkeit nur sehr sporadisch mit der
Vorlage. - Auch hier drängt sich doch
wohl eine Überprüfung der bestehenden

Strukturen auf. Der Parteienföderalismus

hat gewiss seinen guten Sinn.
Er darf aber nicht dazu führen, dass
die nationalen Parteien jegliche
Durchschlagskraft vermissen lassen.

Unbegrenzte Macht des

Volkswillens?

Neben diesen Problemen rund um die
Parteien als herkömmlichen Trägern
der politischen Entscheidungsbildung
haben sich in letzter Zeit auch
Ungereimtheiten anderer Art im Zusammenhang

mit Manifestationen des Volks¬

willens ergeben. Im Kanton Zürich
waren in den vergangenen Monaten
gleich zwei Volksinitiativen hängig, die
unter formaljuristischen Gesichtspunkten

eindeutig unzulänglich sind, deren
politische Bedeutung aber so gross
ist, dass das Parlament Mühe bekundet,

sich der rein rechtlichen Beurteilung

der Regierung anzuschliessen. Es
betrifft dies die Volksinitiative gegen
das Expressstrassen-Y sowie jene zur
«Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen». Im einen Fall kam im
Kantonsrat die notwendige
Zweidrittelsmehrheit zur Ungültigerklärung
nicht zustande; die Regierung ist nun
beauftragt worden, auch materiell noch
Stellung zu nehmen. Im andern Fall
ist die Kommission des Kantonsrats
noch an der Arbeit, wobei sie sich
ebenfalls schwertut, der rechtlich
eindeutig vorgezeichneten Linie zur
Ungültigerklärung zu folgen. Hier wie dort
besteht die Haupthemmung darin, sich
über einen eindeutigen Akt staatsbürgerlicher

Willenskundgebung hinwegsetzen

zu müssen. Prinzipiell ähnlich
liegt übrigens der Fall in einer grossen
zürcherischen Industriegemeinde, wo
gegen einen negativen Volksentscheid
im Strassenbau ein rechtlich einwandfreier

Rekurs eingereicht wurde und wo
nun die Rekurrenten der «Missachtung
des Volkswillens» und des «undemokratischen

Verhaltens» bezichtigt werden.

Hier wie dort liegt ein offensichtliches

Missverständnis der
Abstimmungsdemokratie zugrunde. Gewiss ist
das Volk der Souverän und hat das

letzte Wort. Es muss sich dabei aber
an bestimmte Spielregeln halten.
Professor Werner Kägi hat immer wieder
vor dem «latenten Absolutismus» des

Volksentscheids gewarnt, der das Recht
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in der Demokratie gefährden könne.
Das Recht aber ist das Gerüst, ohne
das gerade die Staatsform der Demokratie

jeden Halt verlieren würde. Nicht
von ungefähr sind Demokratie und
Rechtsstaat ein unlöslich verbundenes
Begriffspaar. Mehrheitsentscheide und
Volksinitiativen können aus dem
Augenblick, aus einer vorübergehenden
Stimmung heraus geboren werden. Darum

bedarf die Abstimmungsdemokratie
eines rechtlichen Rahmens, der im
Interesse der längerfristigen Rechtssicherheit

allenfalls Korrekturen erlaubt.
Da dieser rechtliche Rahmen in

Verfassungs- und Gesetzesabstimmungen
vom Volke selbst bestimmt und gebilligt

wird, ist es völlig abwegig, deshalb
gleich von «Verletzung des Volkswillens»

zu sprechen, wenn eine Initiative
ungültig erklärt oder ein Mehrheitsentscheid

revidiert werden muss. Die
Einrichtung des Volksentscheids einerseits
und die vom Volk eingerichtete
Rechtsordnung, die dauerhaft und doch immer

wieder revidierbar ist, anderseits bilden
die sinnvolle und notwendige gegenseitige

Ergänzung. Ein englischer
Staatsdenker, James Bryce, hat es so
ausgedrückt, dass die Rechtsordnung gleichzeitig

mit dem Grundsatz der Freiheit
auch den Grundsatz der Selbstbeherrschung

verkörpere. «Das Volk hat
beschlossen, bestimmte Normen ausserhalb

der Reichweite nur temporärer
Impulse, die aus der Leidenschaft oder der
Laune entspringen, zu setzen und diese

Normen zum dauernden Ausdruck seines

ruhigen Nachdenkens und seiner

wohlüberlegten Zweckeinstellung zu
machen. »

Die Demokratie lebt wesentlich
davon, dass ihre Spielregeln eingehalten
werden. Dazu gehört nicht nur die Achtung

vor dem Willen des Souveräns,
sondern auch die Achtung vor dem
Recht, das sich das Volk selbst
gegeben hat.

Richard Reich

UMWELTKRISE UND BEVÖLKERUNGSPOLITIK IN DER
SCHWEIZ

Gegenwärtig läuft eine Unterschriftensammlung

für eine Petition an Bundesrat

und Bundesversammlung zur Schaffung

einer umweltgerechten
Bevölkerungspolitik. Die Petition wurde durch
die Arbeitsgemeinschaft für
Bevölkerungsfragen lanciert, und zwar in
Anbetracht der Tatsache, dass unkontrolliertes

Bevölkerungswachstum auch in
der Schweiz eine der Ursachen der
Umweltgefährdung darstellt.

Die Ursachen der weltweiten
Umweltkrise

1. Das Bevölkerungswachstum: Die
Erdbevölkerung, welche heute 3,8 Milliarden

Menschen zählt, nimmt jährlich um
2% oder um 76 Millionen Menschen
zu. Nach den Prognosen der Uno wird
sie um das Jahr 2000 einen Bestand
von 7 Milliarden Menschen erreichen.
Es wird befürchtet, dass wir schon in
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wenigen Jahrzehnten über die Kapazität
der fruchtbaren Böden des Erdballs

hinauswachsen könnten. Für den
Lebensraum geht aber damit die Gefahr
einer irreversiblen Schädigung infolge
übermässiger Rodung, Trockenlegung,
Bodenerosion, Überdüngung usw. einher.

Die Entwicklungsländer, welche 70%
der Erdbevölkerung ausmachen, leisten
heute einen sechsmal grösseren Beitrag
zum Bevölkerungswachstum als die
Industrienationen. Hieraus wird oft
geschlossen, das Bevölkerungsproblem sei

vor allem eine Angelegenheit der
Entwicklungsvölker. Dabei übersieht man,
dass jeder Einwohner eines industrialisierten

Landes seine Umwelt zwanzig-
bis fünfzigmal mehr belastet als der
Einwohner eines Entwicklungslandes.
Der geringe demographische Zuwachs
fällt somit in Industrienationen viel stärker

ins Gewicht als das 2,6mal rapidere

Bevölkerungswachstum der
Entwicklungsländer, und dies, weil in
Industrienationen die beiden folgenden
Ursachen der Umweltkrise vorherrschen.

2. Nicht umweltkonforme Technologie:

Diese ist nicht umweltkonform,
weil sie immer mehr Produkte aus nicht
erneuerbaren Rohstoffen erzeugt, ihre
Energie aus nicht erneuerbaren Brennstoffen

gewinnt und mit nicht
wiederverwertbaren, nicht wiederverwerteten
oder toxischen Produkten und Abfällen
die Umwelt verschmutzt. Die heute
bekannten Reserven an Energieträgern
(Erdöl, Erdgas) und diversen Metallen
(Kupfer, Blei, Zink, Quecksilber usw.)
könnten schon in wenigen Jahrzehnten
zur Neige gehen. Bedrohlich ist diese

Technologie aber vor allem deshalb,
weil die sie tragende wirtschaftliche
Aktivität exponentiell wächst.

3. Wirtschaftliche Expansion: Heute
wächst die wirtschaftliche Aktivität,
gemessen am Bruttosozialprodukt, weltweit

um 5 bis 6% jährlich. Mit der
damit gekoppelten Zunahme des
Wohlstandes geht aber unweigerlich eine
Zunahme des Pro-Kopf-Konsums von
meist nicht erneuerbaren Umweltgütern
und des Anfalls an Abfällen einher, also
eine Zunahme der Umweltbelastung und
-gefährdung.

Das Umwelt- und Bevölkerungsproblem

der Schweiz

Unserem schweizerischen Lebensraum
blieben die Rückwirkungen der drei obigen

umweltgefährdenden Faktoren
nicht erspart.

1. Die Bevölkerungszunahme: Die
Wohnbevölkerung der Schweiz hat sich
seit dem Ende des letzten Jahrhunderts
verdoppelt. Von 1950 bis 1971 nahm
sie um 1,63 Millionen Menschen, das
heisst um 34,7% oder jährlich im
Durchschnitt um 1,43% zu (siehe
Tabelle 1). Einer jährhchen Zuwachsrate
von 1,43% entspricht aber eine
Verdoppelungszeit von 49 Jahren, womit
die Schweiz über dem Durchschnitt der
Industrienationen für die entsprechende
Zeitspanne liegt (1,2%, 58 Jahre). Über
die Zusammensetzung der
Bevölkerungszunahme gibt Tabelle 2 Auskunft.
Daraus ist ersichtlich, dass rund 60%
der Zunahme auf Einwanderung und
Geburtenüberschuss der Eingewanderten

zurückgehen. Nur 40% der
Vermehrung sind durch Geburtenüberschuss

der Schweizer bedingt.
2. Die Ursachen der Einwanderung:

Von 1950 bis 1971 betrug die Zunahme
der wirtschaftlichen Aktivität in der
Schweiz, gemessen am realen Brutto-
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Sozialprodukt, 151%. Diese wirtschaftliche

Expansion löste, nachdem die
einheimischen Reserven an Arbeitskräften
erschöpft waren, einen Einwanderungssog

aus, der in der betrachteten Zeit
über 700000 Menschen in unseren
bereits dicht bevölkerten Lebensraum
brachte. Zahlreiche Wirtschaftszweige
hatten es vorgezogen, billige Arbeitskräfte

zu importieren, statt auf die
kostspieligere Automation überzugehen.
Die daraus resultierenden Infrastrukturkosten

für Schulung, Versicherung,
öffentliche Bauten, Gewässerreinigung,
Abfallbeseitigung usw., die Lösung der
sozialen, konfessionellen und sprachlichen

Probleme sowie die Nachteile der
zunehmenden Besiedlungsdichte und
der zusätzlichen Umweltbelastung wurden

dabei grösstenteils der Allgemeinheit

überlassen.
3. Die Rückwirkungen der

Bevölkerungszunahme und wirtschaftlichen
Expansion auf Mensch und Umwelt lassen
sich wie folgt festhalten: Die Zunahme
der Wohnbevölkerung brachte zunächst
eine beträchtliche Mehrbelastung der
Böden mit sich, braucht doch jeder
neue Mensch zum Leben nicht nur
mehr Nahrung und Kulturland,
sondern auch einige 100 m2 Siedlungsraum

(Wohnraum, Arbeitsraum,
Verkehrsraum). Dieser wird aber heute bei
uns fast ganz auf Kosten von Kulturland

gewonnen. Die landwirtschaftliche
Nutzfläche der Schweiz nahm von 1955

bis 1965 um rund 30000 Hektaren ab
(Statistisches Jahrbuch der Schweiz).
Wenn diese Abnahme mehrheitlich auf
Überbauung zurückgeht, dann heisst
dies, dass in der Schweiz jede Sekunde
ein Quadratmeter Kulturland überbaut
wird. Mit 30000 ha ging aber die
Ernährungsgrundlage für 75000
Menschen verloren, während die Wohnbe¬

völkerung gleichzeitig um 963000
Menschen zunahm. Dabei vermögen die uns
verbleibenden 1,08 Mio Hektaren
Kulturlandfläche nur noch knapp die Hälfte

der Wohnbevölkerung zu ernähren.
Das Verhältnis zwischen Kulturlandfläche

und Einwohnerzahl dürfte eines
der objektivsten Kriterien für Übervölkerung

sein. Mit einem Selbstversorgungsgrad

von rund 50% ist die
Schweiz in ein beunruhigendes
Abhängigkeitsverhältnis zum Ausland geraten,
denn auch dieses nähert sich hinsichtlich

der Nahrungsmittelversorgung den
Grenzen des Wachstums. Im Falle einer
weltweiten Nahrungsmittelverknappung

würde uns auch unsere leistungsfähige

Wirtschaft, die uns bisher genügend

Importe sicherte, nicht mehr helfen

können.
Die Zunahme der Wohnbevölkerung

wirkte aber auch stimulierend auf das
wirtschaftliche Wachstum, nahm doch
damit die Zahl der Arbeitskräfte und
der Konsumenten zu. Damit im
Zusammenhang nahm aber auch der materielle

Wohlstand und die Kaufkraft der
Einwohner zu, was abermals eine
Steigerung der Umweltbelastung mit sich
brachte durch Intensivierung der
Bautätigkeit, durch Zunahme des
Energieverbrauchs und durch Förderung des

motorisierten Verkehrs. So nahmen in
der Zeit von 1950 bis 1971 der
Energieverbrauch in der Schweiz um 269%,
der Motorwagenbestand um 764% und
derjenige der Motorzweiräder sogar um
826% zu. Die damit einhergehende
Zunahme der Verkehrsunfälle, der
Luftverpestung und des Lärms sowie der
wachsende Bedarf an Verkehrsraum
(Nationalstrassenbau usw.) gehören
heute zu den drückendsten Symptomen
derschweizerischenUmweltproblematik
und zeigen eindrücklich, dass eine wirt-



KOMMENTAR

schaftlich sehr aktive und wohlhabende

Bevölkerung sich in einem
beschränkten Lebensraum nicht beliebig
vermehren kann. Mit Symptombehandlung

allein (Lärmbekämpfung,
Massnahmen zur Reinhaltung der Luft und
der Gewässer usw.) werden wir aber
unser Umweltproblem nicht lösen. Wir
brauchen eine wirksame Kausaltherapie,

zu der auch eine ökologisch
fundierte Bevölkerungspolitik gehört.

Wir brauchen dringend eine

ökologisch fundierte Bevölkerungspolitik

Eine solche fehlt uns noch ganz. Die
prioritären Leitmotive schweizerischer
Politik sind stets noch wirtschaftliche
Expansion, Vollbeschäftigung,
Wohlstandssteigerung und Sicherstellung dieses

Wohlstandes. Bevölkerungszunahme
und Einwanderung werden allzu oft

noch als willkommene Begleiterscheinungen

und Voraussetzungen der
Wohlstandssteigerung und wirtschaftlichen
Expansion angesehen.

Soll in unserem Staatssystem
wirtschaftlichen Interessen weiterhin absolute

Priorität zukommen, oder sollte
nicht vielmehr das Wohlbefinden und
das (nicht nur materielle) Wohlergehen
des Menschen und seiner Umwelt oberstes

Leitmotiv der Staatsführung sein?
Einen ersten Schritt zu einer schwei¬

zerischen Bevölkerungspolitik bildet die
Entgegennahme der Motion Bächtold
vom 13. Dezember 1971 durch den
Bundesrat. In dieser von 28 Ratsherren
mitunterzeichneten Motion wird der
Bundesrat aufgefordert, die nötigen
Vorarbeiten an die Hand zu nehmen,
damit «mit Hilfe ökologischer und
soziologischer Studien die Belastbarkeit
unseres Lebensraumes und das zulässige

wirtschaftliche und demographische

Wachstum festgestellt und dessen

Beachtung durch gesetzliche Massnahmen

sichergestellt» werden können.
Einer solchen Studie werden aber

unverzüglich auch bevölkerungspolitische
Massnahmen folgen müssen. Dabei werden

im Hinblick auf ihre Vorherrschaft
die Einwanderung und die sie bedingende

wirtschaftliche Expansion einer
strengeren Regelung unterworfen werden

müssen als bisher. In Anbetracht
der Geburtenfreudigkeit der Eingewanderten

(siehe Tabelle 3) sind aber auch
für die Schweiz bessere Aufklärung,
Intensivierung oder einfach Liberalisierung

der Geburtenkontrolle vonnöten.
Die oft als bedrohlich qualifizierte
Abnahme des Geburtenüberschusses der
Schweizerbürger dürfte in diesem
Zusammenhang weniger beunruhigend
sein als die Gefahr der Übervölkerung
und Übernutzung unseres Lebensraumes

durch eine immer noch rapid wachsende

Bevölkerung.
Pierre A. Tschumi

Tabelle 1 : Demographische Daten für die Schweiz
(nach dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz 1972)

Wohnbevölkerung Ende 1970 6 269 783
Schweizer 5 189 707
Ausländer 1 080 076
Ausländer in % 17,2%
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Wohnbevölkerung Mitte 1950 4,694 Mio
Wohnbevölkerung Mitte 1971 6,324 Mio
absolute Zunahme 1,630 Mio
Zunahme in % von 1950 34,7%
mittlere jährliche Zuwachsrate 1950-1971 1,43%
mittlerer jährlicher Zuwachs 1950-1971 77619

Tabelle 2: Die Zusammensetzung des Bevölkerungszuwachses von Mitte 1950 bis
Mitte 1971 (nach dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz 1972)

Geburtenüberschuss 918 740

Einwanderung 711260
Geburtenüberschuss Schweizer 653 548

Geburtenüberschuss Ausländer 265 192

Einwanderung+Geburtenüberschuss Ausländer 976 452
in % der Zunahme 59,9%

Tabelle 3: Die Fruchtbarkeit der schweizerischen und ausländischen
Wohnbevölkerung (nach dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz 1972)

Schweizer Ausländer

Zahl der Geburten 1950 81987 2 789
Zahl der Geburten 1971 68 456 29 282
Geburten auf 1000 Einwohner 1971 13 27
Geburten auf 1000 Frauen zwischen
15 und 49 Jahren 1971 55 100
Geburtenüberschuss 1950 37 629 -225
Geburtenüberschuss 1971 13 495 24 910

DIE SOWJETARMEE - EINE BESTANDESAUFNAHME

«Die sowjetischen Führer gebärden sich teln jedermann glauben machen, sie

wie die obersten Herren der Welt und würden ihr Schlächtermesser aus der
treiben ihr Unwesen; sie spielen in der Hand legen und auf der Stelle zum Hei-
Uno einen Buddha mit ermahnenden ligen werden. Im Jahre 1968 setzte die
Worten und mütterlichem Herz, der Sowjetunion rücksichtslos einige hun-
die Menschheit aus Not und Elend er- derttausend Soldaten, Hunderte von
retten wird. Sie wollen mit allen Mit- Flugzeugen und Tausende von Pan-
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zern ein, um einen ihrer osteuropäischen

Alliierten zu okkupieren. Dann
kam 1969 der sowjetische Vertreter in
die Uno, um einen Vorschlag über die
sogenannte Festigung des internationalen

Friedens und der internationalen
Sicherheit zu machen. Im Jahre 1971

hat die Sowjetunion ganz offen die
bewaffnete Aggression gegen Pakistan und
dessen Zerstückelung angezettelt und
unterstützt. Nun, im Jahre 1972, kommt
der sowjetische Vertreter wiederum hierher

und macht einen Vorschlag über
< Nichtanwendung von Gewalt in den
internationalen Beziehungen und Verbot

der Anwendung von Kernwaffen
für alle Zeiten). Aber ein leeres
Friedensgerede kann die wahre Fratze der
Expansion schliesslich doch nicht
verhüllen. Mein lieber Herr sowjetischer
Vertreter! Sie reden doch so
unverschämt vom Verzicht auf Gewaltanwendung

daher, warum könnt ihr dann
nicht eure in der Mongolischen
Volksrepublik stationierten Truppen abziehen
und eure Stützpunkte in diesem Land
räumen? Wäre das kein Beweis, dass

ihr gewillt seid, keine Gewalt
anzuwenden? Diese unleugbaren Tatsachen
zeigen, dass die sowjetischen Führer
weder das Schlächtermesser weggeworfen

haben noch Heilige geworden
sind...»

Diese scharfen Worte, die am 13.
November 1972 an einer Plenartagung der
UNO-Vollversammlung in New York
fielen, stammen weder von einem
Vertreter der «erzimperialistischen,
kapitalistischen» Vereinigten Staaten von
Amerika, noch vom Delegierten einer
faschistischen Diktatur. Der Redner,
der die Sowjetunion und ihre Armee
vor der Weltöffentlichkeit anprangerte,
bekennt sich selbst zum Kommunismus
und ist Vertreter des bevölkerungsmäs-

sig grössten sozialistischen Landes der
Erde, der Volksrepublik China. Tijao
Guan-huas' Rede wurde auch in
der deutschsprachigen aussenpolitischen
Zeitung «Peking Rundschau»
abgedruckt (21. November 1972). Solche
Äusserungen der Chinesen haben der
Welt nicht nur wieder vor Augen
geführt, welcher Abgrund zwischen den
beiden sich kommunistisch nennenden
Staaten besteht, sondern gleichzeitig
auch den Standort der Sowjetunion auf
der gegenwärtigen internationalen
politischen und militärischen Ebene aufgezeigt.

«zu Land»

Die Sowjetarmee, deren fünfzigjähriges
Bestehen Ende Dezember 1972 in Moskau

mit allem Pomp gefeiert wurde, ist
heute die grösste stehende Armee der
Welt. Sie umfasst insgesamt 3375000
Mann und ist mit den modernsten Waffen

aufgerüstet. Nach den neuesten
Angaben verfügen die sowjetischen
Landstreitkräfte über 106 vollmotorisierte
Schützendivisionen, 51 Panzerdivisionen

und 7 Fallschirmjägerdivisionen,
die insgesamt zwei Millionen Soldaten
umfassen. Trotz des Ausbaus der
militärischen Präsenz im Fernen Osten
gegen China, deren Stärke man allgemein
auf 50 Divisionen schätzt, erfolgte keine
Verminderung der Kräfte in anderen
Räumen. So stehen im europäischen
Teil der Sowjetunion etwa 60 Divisionen,

wozu man noch diejenigen
sowjetischen Verbände zählen muss, die sich
bereits seit mehreren Jahrzehnten (die
Tschechoslowakei ausgenommen!) in
Osteuropa befinden. So sind 20 auf
Kriegsstärke gehaltene sowjetische Di-
visonen (10 Panzer- und 10
Schützendivisionen) in der Ddr, zwei Divisio-


















